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66. Verordnung der Universität für Weiterbildung Krems über das 
Curriculum des Weiterbildungsprogramms „Digital Marketing & Ana
lytics“  
(Fakultät für Wirtschaft und Globalisierung, Department für Wirt
schafts- und Managementwissenschaften) 

Studium gemäß § 56 (1) UG, Certificate Program / CP, 12 ECTS-Punkte 

§ 1. Qualifikationsprofil 

Das Certificate Program “Digital Marketing & Analytics” zielt darauf ab, den Studieren
den fundierte Kenntnisse und praktische Fähigkeiten im digitalen Marketing und der Da
tenanalyse zu vermitteln. Durch die Kombination von theoretischem Wissen und prakti
schen Anwendungen bereitet es die Teilnehmer_innen darauf vor, effektive digitale Mar
ketingstrategien zu entwickeln und umzusetzen sowie datengetriebene Entscheidungen 
zu treffen. 

Im Fokus stehen die Planung, Umsetzung, Analyse und Optimierung von digitalen Mar
ketingmaßnahmen, einschließlich Social Media, Content Marketing und E-Mail Marke
ting. Die Studierenden erwerben Kompetenzen in der Analyse von Webdaten zur Opti
mierung von Marketingstrategien und zur Verbesserung der Benutzererfahrung, sowie 
Expertise in der Suchmaschinenoptimierung (SEO) und im Suchmaschinenmarketing 
(SEA), um die Sichtbarkeit und Reichweite von Websites und Produkten zu erhöhen. 
Prompt Engineering konzentriert sich darauf, Prompts zu entwickeln und zu optimieren, 
um generative KI-Modelle effizient einzusetzen und zielgerichtete Ergebnisse in spezifi
schen Anwendungsbereichen des digitalen Marketings zu erzielen. Dieses Programm be
reitet die Studierenden auf Karrieremöglichkeiten im digitalen Marketing und in der Da
tenanalyse vor und stärkt ihre Fähigkeit, in einem sich ständig weiterentwickelnden digi
talen Umfeld erfolgreich zu agieren.  

Nach Absolvierung des Weiterbildungsprogramms können die Studierenden: 

• Digitale Marketingstrategien entwickeln, die auf spezifische Zielgruppen und Unter
nehmensziele abgestimmt sind. 

• Erfolgskriterien und Key Performance Indikatoren analysieren, um die Effektivität von 
digitalen Marketing-Maßnahmen zu bewerten. 
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§ 2. Studienform und Dauer 

Das Weiterbildungsprogramm dauert 1 Semester und umfasst insgesamt 12 ECTS-
Punkte. Der Ablauf des Weiterbildungsprogramms ist so organisiert, dass berufsbeglei
tend studiert werden kann. 

Das Weiterbildungsprogramm wird grundsätzlich in deutscher Sprache abgehalten, ein
zelne Programminhalte werden jedoch in englischer Sprache stattfinden. Die Entschei
dung darüber obliegt der Studienleitung und wird durch diese in geeigneter Form kund
gemacht. 

§ 3. Studienleitung 

(1) Es ist eine Studienleitung zu bestellen. Diese kann aus einer oder mehreren hierfür 
wissenschaftlich und organisatorisch qualifizierten Personen bestehen. Im Falle meh
rerer Personen muss ein_e Koordinator_in bestimmt werden und zumindest eine der 
Personen muss die wissenschaftlichen Anforderungen durch Nachweis eines abge
schlossenen einschlägigen PhD- oder Doktoratsstudiums erfüllen. 

(2) Die Studienleitung entscheidet in allen Angelegenheiten des Weiterbildungspro
gramms, soweit diesbezüglich keine andere Zuständigkeit vorliegt. Besteht die Stu
dienleitung aus mehreren Personen, werden Entscheidungen mit einfacher Mehrheit 
getroffen. Bei Stimmengleichheit entscheidet der_die Koordinator_in. 

§ 4. Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Allgemeine Universitätsreife, 

oder 

(2) abgeschlossene Ausbildung auf mindestens NQR-Niveau IV, 

oder 

(3) mehrjährige einschlägige Berufserfahrung. 

§ 5. Studienplätze 

(1) Die Zulassung zum Weiterbildungsprogramm erfolgt jeweils nach Maßgabe vorhan
dener Studienplätze. 

(2) Die Höchstzahl an Studienplätzen, die jeweils für einen Programmstart zur Verfü
gung steht, ist von der Studienleitung nach pädagogischen und organisatorischen 
Gesichtspunkten festzusetzen. 
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§ 6. Zulassung 

Die endgültige Entscheidung und Zulassung der Studierenden bei Vorliegen der Voraus
setzungen gemäß § 4 und § 5 obliegt gemäß § 60 Abs. 1 UG dem Rektorat. 

§ 7. Aufbau und Gliederung 

Module ECTS- 
Punkte 

Digital Marketing & Analytics 6 

Digital Marketing & Analytics II 6 

Summe 12 

§ 8. Kurse 

Die Module bestehen aus mehreren Kursen. Angaben zu den Kursen sind von der Stu
dienleitung vor dem jeweiligen Programmstart kundzumachen. Detaillierte Informationen 
sind den Modul- und Kursbeschreibungen zu entnehmen. 

§ 9. Prüfungsordnung 

Für die positive Absolvierung des Weiterbildungsprogramms sind folgende Leistungen zu 
erbringen:  
Modul I: Positive Absolvierung in Form von 2 prüfungsimmanenten Kursen. 
Modul II: Positive Absolvierung in Form von 2 prüfungsimmanenten Kursen. 

Die detaillierten Prüfungsmodalitäten sind den Modul- und Kursbeschreibungen zu ent
nehmen. 

§ 10. Evaluierung und Qualitätsentwicklung 

Alle Studienangebote sind in das gem. Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz zertifizierte 
Qualitätsmanagement-System der UWK eingebunden. Die Kurse und das gesamte Wei
terbildungsprogramm werden durch die Studierenden bzw. Absolvent_innen regelmäßig 
evaluiert. Die Rückmeldungen von Studierenden und Lehrenden sind maßgeblich für die 
qualitätsvolle Weiterentwicklung des Studienangebots. 

§ 11. Abschluss 

Nach der positiven Beurteilung aller Leistungen ist dem_der Studierenden ein Abschluss
zeugnis auszustellen. 
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§ 12. Inkrafttreten 

Das vorliegende Curriculum tritt mit dem ersten Tag des Monats in Kraft, der auf die 
Kundmachung im Mitteilungsblatt der Universität für Weiterbildung Krems folgt. 
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